[bookmark: _Toc471821567]Anbieterfragebogen zur umweltfreundlichen öffentlichen Beschaffung von Baumaschinen
[bookmark: _GoBack]Hinweis: Der Anbieterfragebogen ist für die Beschaffung von Baumaschinen mit einem maximalen Schallleistungspegel von 104 dB gedacht. Für besondere Aufgaben müssen u. U. spezielle Baumaschinentypen mit sehr hohen Leistungen eingesetzt werden. Diese können im Einzelfall den beim Blauen Engel geforderten Schallleistungspegel von 104 dB aus technischen Gründen nicht einhalten. In diesem Fall kann der Anbieterfragebogen nicht verwendet werden. 

	Bezeichnung des Angebots
	


	Bieter 
	


	Anschrift des Bieters
	





	Umweltzeichen Blauer Engel vorhanden?

	Die Baumaschine/n ist/sind mit dem Umweltzeichen Blauer Engel für Baumaschinen (DE-UZ 53)[footnoteRef:1], Ausgabe Februar 2015, zertifiziert.  [1: 	Kriterien für die Vergabe des Umweltzeichen Blauer Engel für Baumaschinen (DE-UZ 53); https://www.blauer-engel.de/de/produktwelt/gewerbe/baumaschinen. ] 

Zeichenbenutzungsvertrag Nr.:      
Wenn dies der Fall ist, dann können weitere Dokumente (Anlagen) zum Nachweis der Einhaltung der im nachfolgenden Fragebogen genannten Kriterien entfallen. Die im Fragebogen abgefragten Werte müssen jedoch angegeben und durch den Anbieter bestätigt werden.
	[bookmark: Kontrollkästchen7][bookmark: _Toc338685614][bookmark: _Toc338685675][bookmark: _Toc338835746] |_| Ja



	Gleichwertiges Gütezeichen vorhanden?

	Die Baumaschine/n ist/sind mit einem gleichwertigen Gütezeichen zertifiziert. 
Bezeichnung des Gütezeichens:      
Wenn dies der Fall ist, so kann der Anbieter das gleichwertige Gütezeichen alternativ vorlegen. Anhand des nachfolgenden Fragebogens und den dort geforderten Anlagen muss der Anbieter darlegen, dass die Gleichwertigkeit gegeben ist.
	 |_| Ja



	Kein gleichwertiges Gütezeichen vorhanden?

	Die Baumaschine/n ist/sind weder mit dem Umweltzeichen Blauer Engel für Baumaschinen noch mit einem gleichwertigen Gütezeichen gekennzeichnet. 
Anhand des nachfolgenden Fragebogens und den dort geforderten Anlagen muss der Anbieter darlegen, dass das Produkt/die Produkte die dort genannten Kriterien erfüllt/erfüllen.
	 |_| Ja

	Ziffer
	Kriterium
	Anmerkung
	Kriterium erfüllt und Nachweis erbracht[footnoteRef:2] [2:  	Als Nachweis sind die jeweils unter Anmerkung genannten Dokumente dem ausgefüllten Fragebogen beizufügen.] 

(vom Bieter auszufüllen)

	1
	Geräuschemissionen
	
	

	1.1
	Betriebsgeräusche
	
	

	
	Die Baumaschine/n hält/halten die Prüfwerte für Betriebsgeräusche von Baumaschinen (siehe Anhang) ein. Die für die entsprechenden Baumaschinen jeweils anzuwendenden Messverfahren werden im Anhang III der Richtlinie 2000/14/EG beschrieben.[footnoteRef:3] [3:  	Regeln zur Ermittlung und Nachprüfung des garantierten Schallleistungspegels (Working Group of Notified Body’s 2000/14/EC Recommendation for Use No. 07-003 R2), abrufbar unter: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16062/. ] 

Der Schallleistungspegel der Baumaschine/n beträgt:
          Schallleistungspegel =       dB
	Ausschluss-kriterium
Nachweis: Prüfbericht
	|_|

	1.2
	Arbeitsplatzgeräusche
	
	

	
	Der Schalldruckpegel am Arbeitsplatz des Baumaschinenbedieners beträgt maximal 80 dB(A). Die Ermittlung erfolgt nach DIN EN ISO 11201. 
Der Schalldruckpegel der Baumaschine beträgt:
           Schalldruckpegel =       dB(A)

Hinweis: Bei Geräten ohne definierten Arbeitsplatz/ Bedienerplatz entfällt diese Anforderung.
	Ausschluss-kriterium
Nachweis: Prüfbericht
	[bookmark: Kontrollkästchen4]|_|

	Ziffer
	Kriterium
	Anmerkung
	Kriterium erfüllt und Nachweis erbracht[footnoteRef:4] [4:  	Als Nachweis sind die jeweils unter Anmerkung genannten Dokumente dem ausgefüllten Fragebogen beizufügen.] 

(vom Bieter auszufüllen)

	2
	Grenzwerte für Luftschadstoffe
	
	

	
	Die Baumaschinentypen (siehe Anhang) müssen hinsichtlich der Luftschadstoffemissionen die aktuellen Vorschläge (Stand 25. September 2014) für die Abgaswerte der Emissionsstufe V der EU-Verordnung einhalten.[footnoteRef:5] Für Dieselmotoren sind die Vorschläge für die Stufe V der Verordnung in der folgenden Tabelle aufgeführt:  [5:  	Vorschlag für eine EU Verordnung über die Anforderungen in Bezug auf die Emissionsgrenzwerte und die Typgenehmigung von Verbrennungsmotoren für nicht für den Straßenverkehr bestimmte mobile Maschinen und Geräte, abrufbar unter: http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:60e6a946-44c6-11e4-a0cb-01aa75ed71a1.0012.03/DOC_2&format=PDF.] 

	Leis-tung
in kW
	CO
in g/kWh
	Partikel-masse
in g/kWh
	Partikel-anzahl[footnoteRef:6] [6:  	Die Bestimmung der Partikelanzahl muss gemäß Anhang XV der LKW Verordnung (EU) Nr. 582/2011 erfolgen, abrufbar unter: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0582&qid=150850170 6634&from=DE.] 

Partikel je kWh
	NOx
in g/kWh
	HC
in g/kWh

	>560
	3,5
	0,045
	1x10 12
	3,5
	0,19

	130-560
	3,5
	0,015
	1x10 12
	0,4
	0,19

	56-130
	5,0
	0,015
	1x10 12
	0,4
	0,19

	37-56
	5,0
	0,015
	1x10 12
	4,7

	19-37
	5,0
	0,015
	1x10 12
	4,7

	8-19
	6,6
	0,4
	
	7,5

	0-8
	8
	0,4
	
	7,5



	Ausschluss-kriterium
Nachweis: Prüfbericht
	|_|




Anhang: Prüfwerte für Betriebsgeräusche von Baumaschinen
	Baumaschinentyp

(in Klammern: Nr. entsprechend Anhang I der Richtlinie 2000/14/EG)
	Installierte Nutzleistung
P in kW
Elektrische Nennleistung
Pel in kW
	Maximaler Prüfwert für den garantierten Schall-leistungspegel*
LWAd in dB

LWAd ≤ 104 dB

	(8) Rüttelplatten, Vibrationswalzen, Vibrationsstampfer
	P < 8
	103

	
	P > 8
	104

	(1) Hubarbeitsbühnen mit Verbrennungsmotor
(16) Planierraupen
(21) Kettenbaggerlader
(37) Kettenlader
(43) Rohrleger mit Kettenantrieb
	P < 55
	101

	
	P > 55
	82 + 11 lg P

	(8) nicht vibrierende Walzen
(13) Förder- und Spritzmaschinen für Beton und Mörtel
(16) Planiermaschinen auf Rädern
(17) Bohrgeräte
(18) Muldenfahrzeuge
(21) Baggerlader auf Rädern
(23) Grader
(29) Hydraulikaggregate
(36) Gegengewichtsstapler mit Verbrennungsmotor
(37) Radlader
(38) Mobilkräne
(41) Straßenfertiger
(43) Rohrleger mit Radantrieb
	P < 55
	99

	
	P > 55
	80 + 11 lg P

	(3) Bauaufzüge für den Materialtransport
(12) Bauwinden
(20) Bagger
	P < 15
	91

	
	P > 15
	78 +11 lg P

	(14) Förderbänder
(55) Transportbetonmischer
	alle
	98

	(4) Baustellenbandsägemaschinen
(5) Baustellenkreissägemaschinen
(10) Handgeführte Betonbrecher, Abbau-, Aufbruch- und Spatenhämmer
(28) Hydraulikhämmer
(30) Fugenschneider
(48) Straßenfräsen
	alle
	104

	(53) Turmdrehkräne
	alle
	94 +  lg P

	(45) Kraftstromerzeuger
(57) Schweißstromerzeuger
	Pel ** <   5
	91

	
	5 < Pel ** < 10
	94

	
	Pel ** > 10
	95

	(9) Kompressoren
(11) Beton- und Mörtelmischer
	P < 15
	95

	
	P > 15
	93 + 2 lg P



* 	Der Prüfwert gilt ganzzahlig. Es ist kaufmännisch zu runden. 
** 	Pel für Schweißstromerzeuger: konventioneller Schweißstrom multipliziert mit der konventionellen Schweißspannung für den niedrigsten Wert der Einschaltdauer nach Herstellerangabe.
Pel für Kraftstromerzeuger: variable Aggregate-Dauerleistung nach ISO 8528-1:1993, Abschnitt 13.3.2. 
